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Kantonale gesetzliche Grundlagen

Die Förderung der körperlichen Entwicklung unserer Schuljugend ist im Schulgesetz
in Art, 1 der allgemeinen Bestimmungen gefordert.

In der Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz, in Art, 15, wird der Turnunterricht
für Knaben und Mädchen zu den obligatorischen Fächern gezählt. Ebenso in Art. 19,

der sich auf die Sekundärschulen bezieht.

Im Lehrplan für die Primarschulen wie auch für die Sekundärschulen ist das Ziel und
der Aufbau des Turnunterrichtes verankert.

Die neuen Verordnungen über das Schulturnen und den turnerisch-sportlichen
Vorunterricht im Kanton Graubünden vom 29, März 1965 befaßt sich in den Art. 2-8
mit den Belangen des Schulturnunterrichtes.

Turnhallen in den neuen «Normalien»

Allgemeines

Der Bund legt in der «Verordnung über die Förderung von Turnen und Sport» (vom
7. Januar 1947) in Art. 4 fest:
«Es ist Sache der Kantone, dafür zu sorgen, daß in der Nähe eines jeden Schulhauses
ein geeigneter Turn- und Spielplatz und nach Möglichkeit eine Turn- oder Sporthalle
zur Verfügung stehen.


	Das Schulturnen : Kantonale gesetzliche Grundlagen

